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Beantragung eines Visums zur Wiedereinreise nach Ablauf oder Verlust des Aufenthaltstitels  

Bitte lesen Sie dieses Merkblatt und das Antragsformular sorgfältig durch. 

Das Generalkonsulat Erbil muss im Visumverfahren die zuständige Ausländerbehörde in Deutschland beteiligen. Das Verfahren 
dauert daher in der Regel 8-12 Wochen, im Einzelfall länger. Es wird daher um Verständnis gebeten, dass Sachstandsanfragen 
innerhalb der ersten 12 Wochen ab Antragstellung nicht beantwortet werden können. 

Alle Unterlagen (Merkblätter, Antragsformulare) sind kostenlos. Alle Informationen zum Antragsverfahren finden Sie auf der 
Internetseite des Generalkonsulates 

Eine Bestechung von Mitarbeiter:innen des Generalkonsulates bzw. schon der Versuch kann neben den strafrechtlichen 
Konsequenzen ebenfalls die Versagung des Visums zur Folge haben. 

Bitte beachten Sie die Hinweise zu den einzelnen Punkten. 

Alle Unterlagen sind mit einer Übersetzung in die deutsche oder englische Sprache vorzulegen. 

Alle kurdischen Personenstandsurkunden müssen durch das irakische DFR vorbeglaubigt sein, alle anderen irakischen 
Urkunden durch das irakische Außenministerium in Bagdad. 
 

1 Reisepass 
+ 1 Kopie (alle relevanten Seiten) 

 

Im Pass müssen noch mindestens zwei Seiten frei sein. 

Kopieren Sie bitte die laminierte Datenseite und alle Seiten, die Visa, 
Stempel oder Eintragungen enthalten 

 

 

2 1 Antragsformular  

 

Deutsch oder Englisch, vollständig lesbar ausgefüllt, eigenhändig 
unterschrieben. Nutzen Sie bitte keine Formulare für Schengenvisa! 

 

 

3 2 Fotos 

 

2 identische biometrische Passfotos, nicht älter als 6 Monate, 
1 Foto kleben Sie auf den Antrag, 1 Foto bitte lose beifügen. 

 

 

4 Bei Passverlust oder Passdiebstahl Polizeiliches Verlustprotokoll mit deutscher Übersetzung 
 
 

 

5 Nachweise zum Reiseverlauf 
 

z.B.  
- Flugtickets  
- Buchungsbestätigung  
- Einreisestempel im Pass 

 

 

 6 Für Minderjährige Antragstellung durch den oder die Sorgeberechtigten oder Vollmacht 
der Sorgeberechtigten zur Antragstellung und ggf. Nachweise des 
alleinigen Sorgerechts (z.B. bei Scheidung der Eltern) 

 

 

7 Visumgebühren in Dollar 

 

Die Visumgebühren betragen 75 Euro und sind zum aktuellen 
Wechselkurs in Dollar zu bezahlen! Euro und Irakische Dinar können 
weder angenommen, noch getauscht werden. 

 

 

 
Zusätzliche, hier nicht genannte Unterlagen können im Einzelfall bei Antragstellung oder im Lauf des Visumverfahrens nachgefordert 
werden.  

Bemerkung:  

Da die Ausländerbehörde an Ihrem Wohnort der Erteilung des Visums zustimmen muss, kann über die Dauer der Bearbeitung keine 
Auskunft gegeben werden. Sie können das Verfahren aber beschleunigen, indem Sie mit Ihrer Ausländerbehörde Kontakt 
aufnehmen und sie über Ihren Antrag beim Generalkonsulat informieren. 


